
Fragen und Antworten zur Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung 
und Kindesunterhalt 
 
1. Wie unterstützt mich das Jugendamt? 
 
Wenn ein Kind geboren wird, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet sind, wird das 
Jugendamt hierüber vom Standesamt informiert. Es bietet daraufhin der Mutter unverzüglich 
Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung und der Geltendmachung von 
Unterhaltsansprüchen des Kindes an. Wenn sie es wünscht, kann das Gespräch in ihrer 
persönlichen Umgebung stattfinden. 
 
Bei diesem Angebot informiert das Jugendamt über 
 

- die Bedeutung der Vaterschaftsfeststellung 
- die Möglichkeit, wie die Vaterschaft festgestellt werden kann, insbesondere bei  

welcher Stelle ein Vaterschaftsanerkenntnis abgegeben werden kann, 
- die Möglichkeit, die Verpflichtung zur Leistung von Unterhaltsansprüchen beurkun- 

den zu lassen, 
- die Möglichkeit, eine Beistandschaft zu beantragen, sowie über die Rechtsfolgen 

einer solchen Beistandschaft und 
- die Möglichkeit der gemeinsamen elterlichen Sorge. 

 
Im Übrigen gibt es ein umfassendes Beratungs- und Unterstützungsangebot seitens des 
Jugendamtes und der Träger der freien Jugendhilfe. Hierüber informiert z.B. die Broschüre 
„Kinder- und Jugendhilfegesetz“, die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend herausgegeben wird. 
 
Haben Eltern Fragen zur Feststellung der Vaterschaft oder zur Geltendmachung von 
Unterhalt, können sie sich auch selbst und auch später an das Jugendamt wenden. Dort 
werden sie informiert und bei der Berechnung des Unterhalts für ihr Kind beraten und 
unterstützt. Darüber hinaus hilft das Jugendamt bei der Erarbeitung einer gütlichen Einigung 
über den Kindesunterhalt, aber auch bei der gerichtlichen Geltendmachung und der späteren 
Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Auch wenn es im Vorfeld um eine Beurkundung 
der Vaterschaftsanerkennung oder eine gerichtliche Feststellung der Vaterschaft geht, 
beraten und unterstützen die Mitarbeiter/innen im Jugendamt. 
 
Auf Antrag kann der Elternteile, bei dem das Kind lebt oder der die alleinige elterliche Sorge 
innehat, beim Jugendamt auch eine Beistandschaft für das Kind einrichtet. Der Beistand 
kann dann das Kind etwa gegenüber dem unterhaltspflichtigen Elternteil und vor Gericht 
vertreten. 
 
Die Beratung und Unterstützung im Jugendamt, auch in Form der Beistandschaft, ist 
kostenlos. 
 
 
2. Wie wird die Vaterschaft festgestellt? 
 
Die rechtliche Klärung der Abstammung ist von elementarer Bedeutung. Erst mit der 
Feststellung der Vaterschaft wird das Kind mit seinem Vater verwandt. Aus dem 
Verwandtschaftsverhältnis leitet sich der Unterhaltsanspruch, aber auch das Erbrecht oder 
rentenrechtliche Ansprüche des Kindes ab. 
 
Doch dient die Vaterschaftsfeststellung nicht nur der finanziellen Absicherung des Kindes. 
Die Kenntnis der eigenen Herkunft nimmt im Bewusstsein des Einzelnen eine 
Schlüsselstellung für seine Persönlichkeitsentwicklung ein. Das Kind hat deshalb ein Recht 
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auf Kenntnis der eigenen Abstammung. Zudem ist das Verwandtschaftsverhältnis 
Voraussetzung für das Umgangsrecht von Eltern und Kind. 
 
Auch für die Mutter ist die Feststellung der Vaterschaft wichtig: 
Betreut sie das Kind und ist deshalb nicht erwerbstätig, hat sie gegenüber dem Vater in der 
Regel bis zu drei Jahren nach der Geburt einen eigenen Anspruch auf so genannten 
Betreuungsunterhalt. 
 
In Vielen Fällen ist die Vaterschaftsfeststellung unproblematisch. Sind die Eltern des Kindes 
nicht miteinander verheiratet, besteht die Vaterschaft rechtlich allerdings erst, wenn die vom 
Vater anerkannt wurde oder gerichtlich festgestellt ist. Der Vater kann seine Vaterschaft 
bereits vor der Geburt des Kindes anerkennen. Die Anerkennung muss öffentlich beurkundet 
werden; dies ist beim Jugendamt kostenfrei möglich. Zudem bedarf die Vaterschaftsan- 
erkennung der Zustimmung durch die Mutter, die ebenfalls öffentlich zu beurkunden ist. Ist 
ein Elternteil der deutschen Sprache nicht hinreichend mächtig, ist ein Übersetzer bei der 
Beurkundung hinzuzuziehen. Auch hier erfolgt die Beratung durch das Jugendamt. 
 
Ist die Mutter bei der Geburt des Kindes verheiratet, so ist eine Vaterschaftsfeststellung nur 
dann notwendig, wenn der Ehemann der Mutter nicht der leibliche Vater des Kindes ist und 
seine Vaterschaft mit Erfolg angefochten wurde. 
 
In einigen Fällen ist die Vaterschaftsfeststellung aber problematischer. Auch dann bietet das 
Jugendamt umfassende Hilfe bei der Feststellung der Vaterschaft an. Der Beistand nimmt 
Verbindung zu dem Vater auf, den die Mutter benannt hat, und ermittelt den Aufenthalt des 
Vaters, wenn dieser nicht bekannt sein sollte. Will der von der Mutter benannte Vater die 
Vaterschaft beim Jugendamt nicht freiwillig anerkennen oder haben die Eltern Zweifel, so 
legt der Beistand den Eltern nahe, ein privates Gutachten einzuholen. Lassen sich der eine 
oder andere Elternteil oder beide darauf nicht ein, erhebt er im Namen des Kindes Klage auf 
Feststellung der Vaterschaft und vertritt das Kind im gerichtlichen Verfahren. 
 
3. Wie wird Unterhalt für mein Kind geltend gemacht? 
 
Das Jugendamt bietet seine Hilfe auch zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des 
Kindes an. 
 
Der Beistand ermittelt das Einkommen des Unterhaltspflichtigen, errechnet die Höhe des 
Unterhalts und versucht, durch Gespräche mit allen Beteiligten eine Einigung 
herbeizuführen. Die freiwillig erklärte Unterhaltsverpflichtung kann vom Jugendamt 
beurkundet werden. Ist der Unterhalt streitig, so vertritt der Beistand das Kind in einem 
gerichtlichen Unterhaltsverfahren. Der Elternteil, bei dem das Kind lebt, ist dadurch von der 
häufig auch psychisch belastenden Unterhaltsklage entbunden. Wenn Unterhaltspflichtige 
nicht zahlen, kümmert sich der Beistand auch um die Durchsetzung der Unterhaltsansprüche 
(z.B. durch Lohnpfändung). 
 
Eine Beistandschaft kann auch für den Fall eingerichtet werden, dass ein gerichtlich titulierter 
Unterhaltsanspruch abgeändert werden soll. Hat sich das Einkommen des 
unterhaltspflichtigen Elternteils geändert, so verfolgt der Beistand für das Kind eine 
Erhöhung des Unterhalts oder vertritt es gegen das Herabsetzungsbegehren des 
unterhaltspflichtigen Elternteils. 
 
4. Kann mein Kind einen Beistand erhalten? 
 
Die Beistandschaft kann jeder Elternteil beantragen, dem die elterliche Sorge für das Kind 
allein zusteht oder „in dessen Obhut sich das Kind befindet“, das heißt, bei dem das Kind 
lebt bzw. der das Kind überwiegend betreut. Es kann also der Elternteil, bei dem das Kind 

Seite 2 von 7 



lebt bzw. der das Kind überwiegend betreut, auch dann eine Beistandschaft beantragen, 
wenn die Eltern nach Trennung und Scheidung die gemeinsame Sorge fortführen. 
 
Die elterliche Sorge für ein Kind, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet sind, hat die 
Mutter allein. Erklären die Eltern, die Sorge gemeinsam ausüben zu wollen, so steht ihnen 
die Sorge gemeinsam zu. Solche Erklärungen müssen öffentlich beurkundet werden, was 
zum Beispiel beim Jugendamt erfolgen kann. 
 
Sind die Eltern miteinander verheiratet, so steht ihnen kraft Gesetzes die Sorge gemeinsam 
zu. 
 
Leben die Eltern, die gemeinsam Inhaber der Sorge sind, getrennt, so können sie die 
gemeinsame elterliche Sorge fortführen oder beim Familiengericht beantragen, einem 
Elternteil die elterliche Sorge allein zu übertragen, wenn dies dem Wohl des Kindes am 
besten entspricht. 
 
Die Beistandschaft tritt unabhängig von der Staatsangehörigkeit des Kindes ein. 
Voraussetzung ist allerdings, dass das Kind minderjährig ist und seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland hat. 
 
5. Wie und wo komme ich zu einem Beistand? 
 
Es genügt ein schriftlicher Antrag beim Jugendamt. Mit Eingang des Antrags wird das 
Jugendamt sofort Beistand des Kindes. Hierfür bedarf es keine Zustimmung, Genehmigung 
oder Bestätigung durch das Jugendamt. Zuständig ist das Jugendamt am Wohnort des 
antragstellenden Elternteils. Die Aufgaben des Beistands nimmt dort ein/e bestimmte/r 
fachkompetente/r Mitarbeiter/in wahr. Da das Unterstützungsangebot sehr individuell auf das 
Kind abzustimmen ist, wird es vom Jugendamt als vorteilhaft gesehen, den Antrag persönlich 
mit dem zukünftigen Beistand abzusprechen. Der antragstellende Elternteil kann die 
Beistandschaft von vornherein oder auch später auf bestimmte Aufgaben, etwa die 
Feststellung der Vaterschaft, beschränken. 
 
6. Ab wann kann ich eine Beistandschaft beantragen? 
 
Die Beistandschaft kann vor der Geburt des Kindes beantragt werden, wenn die werdende 
Mutter nicht verheiratet ist und die Eltern keine gemeinsamen Sorgerechtserklärungen 
abgegeben haben. Nach der Geburt kann sie jederzeit bis zur Volljährigkeit des Kindes 
beantragt werden. 
 
7. Welche Rechte habe ich während der Beistandschaft? 
 
Durch die Beistandschaft wird die elterliche Sorge nicht eingeschränkt. Innerhalb seines 
Aufgabenkreises vertritt der Beistand das Kind und kann im Namen des Kindes 
außergerichtlich und vor Gericht tätig werden. Neben ihm bleibt auch der antragstellende 
Elternteil in vollem Umfang zur Vertretung des Kindes befugt. Nur im gerichtlichen Verfahren 
gilt eine Ausnahme: 
Um zu verhindern, dass in einem Prozess durch den Elternteil einerseits und durch den 
Beistand andererseits widersprüchliche Erklärungen abgegeben werden, hat in einem von 
dem Beistand geführten Rechtsstreit über die Vaterschaftsfeststellung oder den 
Kindesunterhalt der Beistand Vorrang. 
 
8. Wann endet die Beistandschaft? 
 
Der Elternteil, der die Beistandschaft beantragt hat, kann diese jederzeit ganz oder teilweise 
beenden. Dazu genügt eine schriftliche Erklärung gegenüber dem Jugendamt. 
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Die Beistandschaft endet automatisch, wenn der/die Antragsteller/Antragstellerin die 
Voraussetzungen dafür (siehe oben unter 4.) nicht mehr erfüllt. Dies ist beispielsweise der 
Fall, wenn dem/der bisher allein sorgeberechtigten Antragsteller/Antragstellerin das 
Sorgerecht entzogen wird oder die Eltern zusammenleben und die gemeinsame Sorge 
begründen. Die Beistandschaft endet auch, wenn das Kind volljährig wird oder sein Wohnsitz 
ins Ausland verlegt wird. 
 
§ 18 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des 
Umgangsrechts 
 
(1) Mütter und Väter, die allein für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben oder 
tatsächlich sorgen, haben Anspruch auf Beratung und Unterstützung 

1. bei der Ausübung der Personensorge einschließlich der Geltendmachung von 
Unterhalts- oder Unterhaltsersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen, 

2. bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 I des 
Bürgerlichen 
Gesetzbuchs.  
 

(2) Mütter und Väter, die mit dem anderen Elternteil nicht verheiratet sind, haben Anspruch 
auf Beratung über die Abgabe der Sorgeerklärung. 
 
(3) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der 
Ausübung des Umgangsrechts nach § 1684 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Sie 
sollen darin unterstützt werden, dass die Personen, die nach Maßgabe der §§ 1684 und 
1685 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zum Umgang mit ihnen berechtigt sind, von diesem 
Recht zu ihrem Wohl Gebrauch machen. Eltern, andere Umgangsberechtigte sowie 
Personen, in deren Obhut sich das Kind befindet, haben Anspruch auf Beratung und 
Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts. Bei der Befugnis, Auskunft über die 
persönlichen Verhältnisse des Kindes zu verlangen, bei der Herstellung von 
Umgangsregelungen soll vermittelt und in geeigneten Fällen Hilfestellung geleistet werden. 
 
(4) Ein junger Volljähriger hat bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres Anspruch auf 
Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhalts- oder 
Unterhaltsersatzansprüchen. 
 
 
 
 
 
§ 52a Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung 
von Unterhaltsansprüchen 
 
(1) Das Jugendamt hat unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, dessen Eltern nicht 
miteinander verheiratet sind, der Mutter Beratung und Unterstützung insbesondere bei der 
Vaterschaftsfeststellung und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes 
anzubieten. Hierbei hat es hinzuweisen auf 

1. die Bedeutung der Vaterschaft 
2. die Möglichkeiten, wie die Vaterschaft festgestellt werden kann, insbesondere  

 bei welchen Stellen die Vaterschaft anerkannt werden kann 
3. die Möglichkeit, die Verpflichtung zur Erfüllung von Unterhaltsansprüchen 

nach § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr.3 beurkunden zu lassen, 
4. die Möglichkeit, eine Beistandschaft zu beantragen, sowie auf die Rechtsfolgen 

einer solchen Beistandschaft, 
5. die Möglichkeit der gemeinsamen elterlichen Sorge. 

Das Jugendamt hat der Mutter ein persönliches Gespräch anzubieten. Das Gespräch soll in 
der Regel in der persönlichen Umgebung der Mutter stattfinden, wenn diese es wünscht. 
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(2) Das Angebot nach Absatz 1 kann vor der Geburt des Kindes erfolgen, wenn anzunehmen 
ist, dass seine Eltern bei der Geburt nicht miteinander verheiratet sein werden. 
 
(3) Wurde eine nach § 1592 Nr.1 oder 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestehende 
Vaterschaft zu einem Kind oder Jugendlichen durch eine gerichtliche Entscheidung beseitigt, 
so hat das Gericht dem Jugendamt Mitteilung zu machen. Absatz 1 gilt entsprechend. 
 
§ 55 Beistandschaft, Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft 
 
(1) Das Jugendamt wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche 
Gesetzbuch vorgesehenen Fällen (Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft). 
 
(2) Das Jugendamt überträgt die Ausübung der Aufgaben des Beistands, des Amtspfleger 
oder des Amtsvormunds einzelnen seiner Beamten oder Angestellten. Die Übertragung 
gehört zu den Angelegenheiten der laufenden Verwaltung. In dem durch die Übertragung 
umschriebenen Rahmen ist der Beamte oder Angestellte gesetzlicher Vertreter des Kindes 
oder des Jugendlichen. 
 
§ 56 Führung der Beistandschaft, der Amtspflegschaft und der Amtsvormundschaft 
 
(1) Auf die Führung der Beistandschaft, der Amtspflegschaft und der Amtsvormundschaft 
sind die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzuwenden, soweit dieses Gesetz 
nicht etwas anderes bestimmt. 
 
(2) Gegenüber dem Jugendamt als Amtsvormund und Amtspfleger werden die Vorschriften 
des § 1802 Abs. 3 und des § 1818 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht angewandt. In den 
Fällen des § 1803 Abs. 2, des § 1811 und des § 1822 nr.6 und 7 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs ist eine Genehmigung des Vormundschaftsgerichts nicht erforderlich. 
Landesrecht kann für das Jugendamt als Amtspfleger oder als Amtsvormund weitergehende 
Ausnahmen von der Anwendung der Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die 
Vormundschaft über Minderjährige (§§ 1773 bis 1895) vorsehen, die die Aufsicht des 
Vormundschaftsgerichts in vermögensrechtlicher Hinsicht sowie beim Abschluss von Lehr- 
und Arbeitsverträgen betreffen. 
(3) Mündelgeld kann mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts auf Sammelkonten des 
Jugendamts bereitgehalten und angelegt werden, wenn es den Interessen des Mündels 
dient und sofern die sichere Verwaltung Trennbarkeit und Rechnungslegung des Geldes 
einschließlich der Zinsen jederzeit gewährleistet ist; Landesrecht kann bestimmen, dass eine 
Genehmigung des Vormundschaftsgerichts nicht erforderlich ist. Die Anlegung von 
Mündelgeld gemäß § 1807 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist auch bei der Körperschaft 
zulässig, die das Jugendamt errichte hat. 
 
(4) Das Jugendamt hat in der Regel jährlich zu prüfen, ob im Interesse des Kindes oder des 
Jugendlichen seine Entlassung als Amtspfleger oder Amtsvormund und die Bestellung einer 
Einzelperson oder eines Vereins angezeigt ist, und dies dem Vormundschaftsgericht 
mitzuteilen. 
 
§ 57 Mitteilungspflicht des Jugendamts 
 
Das Jugendamt hat dem Vormundschaftsgericht unverzüglich den Eintritt einer 
Vormundschaft mitzuteilen. 
 
§ 58 Gegenvormundschaft des Jugendamts 
 
Für die Tätigkeit des Jugendamts als Gegenvormund gelten die §§ 55 und 56 entsprechend. 
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§ 58a Auskunft über Nichtabgabe und Nichtersetzung von Sorgeerklärungen 
 
(1) Sind keine Sorgeerklärungen nach § 1626a Abs. 1 Nr.1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
abgegeben worden und ist keine Sorgeerklärung nach Artikel 224 § 2 Abs. 3 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche ersetzt worden, kann die Mutter von 
dem nach § 87c Abs. 6 Satz 1 zuständigen Jugendamt unter Angabe des Geburtsdatums 
und des Geburtsortes des Kindes oder des Jugendlichen sowie des Namens, den das Kind 
oder der Jugendliche zur Zeit der Beurkundung seiner Geburt geführt hat, darüber eine 
schriftliche Auskunft verlangen. 

 
(2) Zum Zwecke der Auskunftserteilung nach Absatz 1 wird bei dem nach § 87c Abs. 6 Satz 
2 zuständigen Jugendamt ein Register über abgegebene und ersetzte Sorgeerklärungen 
geführt. 
 
Beurkundung und Beglaubigung, vollstreckbare Urkunden 
 
§ 59 Beurkundung und Beglaubigung 
 
(1) Die Urkundsperson beim Jugendamt ist befugt, 

1. die Erklärung, durch die die Vaterschaft anerkannt oder die Anerkennung wider- 
rufen wird, die Zustimmungserklärung der Mutter sowie die etwa erforderliche 
Zustimmung des Mannes, der im Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter verheiratet 
ist, des Kindes, des Jugendlichen oder eines gesetzlichen Vertreters zu einer 
solchen Erklärung (Erklärungen über die Anerkennung der Vaterschaft) zu 
beurkunden, 

2. die Erklärung, durch die die Mutterschaft anerkannt wird, sowie die etwa  
      erforderliche Zustimmung des gesetzlichen Vertreters der Mutter zu beurkunden  
      (§ 29b des Personenstandsgesetzes), 

 
 

3. die Verpflichtung zur Erfüllung von Unterhaltsansprüchen eines Abkömmlings  
      zu beurkunden, sofern die unterhaltsberechtigte Person zum Zeitpunkt der  
      Beurkundung das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
4. die Verpflichtung zur Erfüllung von Ansprüchen auf Unterhalt (§ 1651I des  

Bürgerlichen Gesetzbuchs) zu beurkunden, 
5. die Bereiterklärung der Adoptionsbewerber zur Aufnahme eines Ihnen zur  

internationalen Adoption vorgeschlagenen Kindes (§7 Abs. 1 des Adoptions- 
übereinkommens- Ausführungsgesetzes) zu beurkunden, 

6. den Widerruf der Einwilligung des Kindes in die Annahme als Kind (§ 1746  
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) zu beurkunden, 

7. die Erklärung durch die der Vater auf die Übertragung der Sorge verzichtet 
(§ 1747 Abs. 3 Nr.3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) zu beurkunden, 

8. die Sorgeerklärungen (§ 1626a Abs. 1 Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 
sowie die etwa erforderliche Zustimmung des gesetzlichen Vertreters eines 
beschränkt geschäftsfähigen Elternteils (§ 1626c Abs. 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs) zu beurkunden, 

9. eine Erklärung des auf Unterhalt in Anspruch genommenen Elternteils nach 
§ 648 der Zivilprozessordnung aufzunehmen; § 129a der Zivilprozessordnung gilt 
entsprechend. 

Die Zuständigkeit der Notare, anderer Urkundspersonen oder sonstiger Stellen für öffentliche 
Beurkundungen und Beglaubigungen bleibt unberührt. 
 
(2) Die Urkundsperson soll eine Beurkundung nicht vornehmen, wenn ihr in der betreffenden 
Angelegenheit die Vertretung eines Beteiligten obliegt. 
 

Seite 6 von 7 



(3) Das Jugendamt hat geeignete Beamte und Angestellte zur Wahrnehmung der Aufgaben 
nach Absatz 1 zu ermächtigen. Die Länder können Näheres hinsichtlich der fachlichen 
Anforderungen an diese Personen regeln. 
 
§ 60 Vollstreckbare Urkunden 
 
Aus Urkunden, die eine Verpflichtung nach § 59 Abs. 1 Satz 1 Nr.3 oder 4 zum Gegenstand 
haben und die von einem Beamten oder Angestellten des Jugendamts innerhalb der 
Grenzen seiner Amtsbefugnisse in der vorgeschriebenen Form aufgenommen worden sind, 
findet die Zwangsvollstreckung statt, wenn die Erklärung die Zahlung einer bestimmten 
Geldsumme betrifft und der Schuldner sich in der Urkunde der sofortigen 
Zwangsvollstreckung unterworfen hat. Die Zustellung kann dadurch vollzogen werden, dass 
der Beamte oder Angestellte dem Schuldner eine beglaubigte Abschrift der Urkunde 
aushändigt; § 173 Satz 2 und 3 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. Auf die 
Zwangsvollstreckung sind die Vorschriften, die für die Zwangsvollstreckung aus gerichtlichen 
Urkunden nach § 794 Abs. 1 Nr.5 der Zivilprozessordnung gelten, mit folgenden Maßgaben 
entsprechend anzuwenden: 

1. Die vollstreckbare Ausfertigung wird von den Beamten oder Angestellten des 
Jugendamts erteilt, denen die Beurkundung der Verpflichtungserklärung 
übertragen ist. 

2. Über Einwendungen, die die Zulässigkeit der Vollstreckungsklausel betreffen, und  
über die Erteilung einer weiteren vollstreckbaren Ausfertigung entscheidet das für 
das Jugendamt zuständige Amtsgericht. 
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